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Beschlussblatt 
Übersicht der Beratungen 
 
Gremium Sitzungsdatum Beschlussart 

Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck (zur 
Entscheidung) 

30.04.2026 ungeändert 
beschlossen 
 

 
Ausführlicher Beratungsverlauf 
 

30.04.2026 23. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in der 
20. Wahlperiode 

 
Beschluss 
Antrag: 
 
Die Bürgerschaft möge beschließen: 
  
Abweichend vom Haushaltsbegleitbeschluss VO/2025/14306-01-01 beträgt die jährliche 
Hundesteuer 
  
·         156 Euro je Hund 
·         684 Euro je als gefährlich eingestuftem Hund 
  
Die Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung einer Hundesteuer in der Fassung 
vom 27.11.2020 wird entsprechend geändert. 
  
Weiterhin ist die Steuerbefreiung § 6, Nr. 6 insoweit zu ändern, dass Hunde, die unmittelbar 
vor der Anschaffung auf Dauer im Tierheim der Hansestadt Lübeck untergebracht waren, ab 
dem Tag der Anschaffung für die Dauer von 36 Monaten einmalig für einen Hund pro 
Haushalt von der Steuer befreit werden. 
 
 
Abstimmung 
Abstimmungsergebnis: Absatz 1 
Ja-Stimmen: 25 
Nein-Stimmen: 18 
Enthaltungen: 1 
Abstimmungsergebnis: Absatz 2 
Ja-Stimmen: 44 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
BM Mählenhoff ist während der Abstimmung abwesend. 
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